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4. Verhalten des Schülers im Schulhause.
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Ferner muß ein Jeder allen Umgang mit unanständi¬
ger Gesellschaft , Spiel und Tabakrauchen , sowohl zu Hause,
als auch ganz besonders da , wo er öffentlich erscheint , ver¬
meiden ; sich des Lärmens und Schreiens auf der Straße ,
namentlich auf dem Wege zu oder von der Schule enthal¬
ten , und darf ohne Begleitung seiner Aeltern oder seiner
Beaufsichtiger nie in einem öffentlichen Gasthause innerhalb
der Stadt zu seinem Vergnügen verweilen . Dagegen ist ihm
nicht verboten , die öffentlichen Orte der Umgegend zu be¬
suchen , wo er anständige Gesellschaft zu finden voraussetzen
darf ; nur wird ihm hierbei die strengste Wachsamkeitüber
sein Betragen zur Pflicht gemacht .
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Verhalten des Schülers im Schulhause .
Jeder muß das Schulhaus und seine Klasse mit an¬

ständiger Ruhe betreten und verlassen . Alles Lärmen auf
den Treppen und in den Klassen selbst beweist Mangel an
Ehrfurcht vor dem Orte , wo man unterrichtet und gebildet
wird , und kann eben deshalb nicht ungerügt bleiben .

Wenn Keiner früher als eine Viertelstunde vor An¬
fang der Lectionen in dem Schullocale erscheinen darf , so
darf doch auch Keiner erst nach dem Gebete in die Klasse
treten . Der Unterricht beginnt mit dem Glockenschlage der
Marktuhr : im Sommer um 7 Uhr , im Winter um 8 Uhr ,
und Nachmittags um 2 Uhr . Desgleichen darf Niemand

^ ohne Erlaubniß des Lehrers vor dem Schlüsse der Lection
aufbrechen wollen .

Vor
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Vor Anfang jeder Lection sind 5 Minuten Pause , nur
des Morgens nach der 2ten Stunde dauert die Pause 10 Mi¬
nuten . In den kleinern Zwischenzeiten darf Niemand ohne
beim Lehrer eingeholte Erlaubniß die Klasse verlassen , son¬
dern hat Jeder in aller Stille seinen Platz zu wechseln und
sich durch Vorbereitung auf die folgende Lection nützlich zu
beschäftigen . — In der langern Zwischenzeit dürfen sich
die Schüler auf dem innern Hofe des Waisenhauses erge¬
hen . Dagegen ist Keinem erlaubt , sich auf die Treppe oder
den Hausflur des Schulhauses hinzustellen , oder sich auf
dem Hinterhofe oder an irgend einem Orte , wo keine Auf¬
sicht ist , aufzuhalten .

Wer sich in den angegebenenZeiträumen auf den Hof
begeben hat , muß , sobald das Zeichen mit der Glocke ge¬
geben ist , sofort in seine Klasse zurückkehren .

Wer dagegen auch in dieser Zeit in dem Schulhause
bleibt , darf nicht in eine andere Klasse gehen , auch in der
scinigen nicht herumlaufen oder herumstehen , sondern hat
sich ruhig auf seinem Platze zu verhalten , den er über¬
haupt willkührlich nie , am wenigsten beim Unterricht , an¬
dern darf .

Erhaltung der Reinlichkeit im Schulhause und in den
Schulklassen wird Jedem zur dringenden Pflicht gemacht .
Es darf deshalb kein Obst mitgebracht werden .

' Wer an den Sachen , die zur Schule gehören , als an
den Wänden , Oefcn : c . etwaö beschädigt , wer Fensterscheiben
zerbricht , Landkarten verdirbt , in Tisch und Bänke schneidet,
« . dergl . , muß den Schaden ersetzen . Bleibt der Thater
unbekannt , so haftet die Klasse dafür .
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